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Das «k.u.k.-Exerzir»-Reglement

«Menschenfiihrung» schon 1874 modern

Von Feldweibel Peter Réthlin, Ebmatingen

«Die Ausbildung des einzelnen Soldaten bil-
det die Grundlage der ganzen militirischen
Ausbildung und muss daher mit richtiger Er-
kenntnis des anzustrebenden Zieles geleitet
werden, damit Geist und Korper die nothwen-
dige Vorbereitung fiir den ernsten Beruf des
Kriegers erlangen.»

So steht es im «Exerzir-Reglement» fir die
koéniglich-kaiserliche habsburgische Fuss-
truppe von 1874, welches wiederholt auf den
Stellenwert des einzelnen Soldaten als
Mensch im Rahmen der militédrischen Ausbil-
dung hinweist. Was im eingangs zitierten Satz
fir heutige Ohren eher verschwommen tont,
nimmt in anderen Passagen fiir den Leser un-
seres ausgehenden Jahrhunderts nicht nur
verstandlichere, sondern ausgesprochen
vertraute Zige an: «Der Rekrut tritt durch die
Einreihung in das Heer in vollkommen fremde
Verhiéltnisse, (...) welche wegen ihrer Neuheit
und Eigenthimlichkeit anfénglich selbst dem
kréftigsten Manne beschwerlich werden. Die-
se Schwierigkeiten sollen in einer verhéltnis-
maéssig kurzen Zeit beseitigt werden, und zwar
ohne die Kréfte des Kérpers in ihrer Entwick-
lung zu hemmen oder die Gesundheit zu ge-
féhrden und ohne den Geist durch ein Uber-
mass des aufzunehmenden Lernstoffes zu
liberbirden und dadurch das Gefiihl der Ent-
muthigung hervorzurufen.» Abgesehen von
der damaligen Rechtschreibung kénnte der
Satz im Ausbildungsreglement unserer Armee
95 stehen.

Die «fiirsorgliche» Einfiihrung der Rekruten
findet ihren Niederschlag auch in den Anfor-
derungen an den militdrischen Vorgesetzten.
Entschieden spricht sich die Einleitung zum
«k.u.k.-Exerzir-Reglement» gegen die Verlet-
zung der Menschenwiirde des Soldaten aus,
welche eben jenes Gefiihl fiir soldatische
Ehre ersticke, das dem jungen Soldaten ver-
mittelt werden muss, um ihn letztlich fiir sei-
nen Einsatz zu motivieren. «Rauhes Beneh-
men ist gewdhnlich der Beweis eigener Un-
wissenheit und vernichtet eben das Ehrge-
fihl, welches eben belebt werden soll, um
dem Streben des Soldaten als Triebfeder zu
dienen. Trdgheit, boser Wille, Widerspénstig-
keit verdienen Strafe; Strafe bessert, aber
Misshandlung empért.» Uber die «Strafe»
mag man heute geteilter Meinung sein. Dass
Misshandlung empért, war schon 1874 eine
Binsenwahrheit.

Das personliche Beispiel des Vorgesetzten
wird als entscheidende Grundlage jeder er-
folgreichen Fihrungstatigkeit dargestelit.
Also nicht die autoritdre Distanz oder Domi-
nanz (...und daraus abgeleitete Anspriiche
auf Privilegien), sondern das Beispiel fiihrt
zum Ziel: «Der Rekrut muss mit den Be-
schwerlichkeiten seines Standes, der Noth-
wendigkeit seiner Berufsbildung und der
Handhabung einer strengen Disziplin vertraut
gemacht werden, was am besten durch das
Beispiel geschieht, welches der Vorgesetzte
im unbedingten Gehorsame, sowie in der An-
spannung aller Kréfte fiir den Dienst zu ver-
geben versteht.» Unbedingter Gehorsam mag
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heute anders betrachtet werden — das «Bei-
spiel» bleibt aber unangefochten im Zentrum.

Der Katalog der «Fihrungsqualitdten» (da-
mals hiess es «Eigenschaften») stellt schon
1874 fest, dass letztlich die menschlichen
Qualitaten fiir den Fihrungserfolg allein aus-
schlaggebend sind:

«Menschenkenntnis, Humanitat, Sorgfalt fir
das Wohl der Untergebenen und griindliche
Kenntnisse der Berufspflichten miissen bei
Jjedem Vorgesetzten vorhanden sein, welcher
als Lehrer und Fiihrer den Rekruten entspre-
chen soll, denn nur im Besitze dieser Eigen-
schaften wird es ihm méglich sein, alle Trieb-
federn anzuregen, welche mitwirken missen,
um den Geist der jungen Soldaten zu beleben
und diesen ohne Zwang den Umstédnden ge-
mdss zu lenken.» Wozu also brauchten wir —
120 Jahre spéater — eine «Kommission
Schoch»? Liegen unsere Armeefiihrung und
das EMD so weit hinter der k.u.k.-Armee von
1874 zuriick?

«Ungeduld, barsches Eingreifen, besonders
vieles Schreien, wiirden den Soldaten leicht
einschiichtern und ihn nicht selten veranlas-
sen, seinen eigenen Gedanken zu misstrauen,

wodurch dann die Selbstdndigkeit verloren
geht und der Soldat nicht erlernt, dem Zei-
chen oder Winke seines Fiihrers zu folgen,
was im Ernstfalle zu Unordnung fihren und
den Erfolg gefdhrden misste» — im k.u.k-Re-
glement vor Uber 120 Jahren verfasst. Das
«k.u.k.-Imperium» hat nicht (iberlebt. Ob wohl
die Ursache bei seinen «modernen» men-
schen-orientierten Fiihrungsrichtlinien lag?
Dann wéren auch wir in absehbarer Zeit dem
Untergang geweiht. Kénnte sein —wenn nicht
unsere Hoffnung bliebe, dass irgendeine wei-
tere Kommission X von neuem die Grundsétze
von 1874 fir die Schweizer Verhdltnisse im
Jahr 2000 neu erfindet... «Oswald» |dsst
grissen, und das «k.u.k.-Reglement» griisst
«Schoch». Leider grisst keiner unserer pro-
minenten Nachfahren das Osterreichische
k.u.k.-Reglement von 1874. «Morgarten» und
«Sempach» im Jahr 2000?

(Zitate «k.u.k.-Exerzir-Reglement» aus DER
SOLDAT Nr.3, Wien 1994, Autor Hubert
Mader; Original-Quelle: Exerzir-Reglement
fur die koniglich-kaiserlichen Fusstruppen,
I. Theil [Wien 1874]).

obligatorisch | freiwillig
Allgemeine Berufsarmee
Wehrpflicht
Alle, immer Einige, gelegentlich Einheimische Fremde
Miliz- Wehrpflicht- Freiwilligen- Séldner-
armee armee armee armee
geringer stehende nur stehende nur stehende
Anteil an Truppenteile Truppen von Truppen von
prasenten (Berufssolda- Berufssoldaten Berufssoldaten
Kréaften ten und Sol- und Soldaten
daten auf Zeit) auf Zeit
hoher Aus- Wehrpflicht personelle Internationale
schoépfungs- versus Reserven Rekrutierung
grad des Dienstpflicht (Ehemalige z D,
Webhrpflicht- (Ersatzdienst) Draft-System)
aufkommens
periodisch Grundwehr- Professiona- Situative
unterteilte dienst und lisierung der Spezialisierung
Ausbildung Reservisten- Ausbildung
system
Bsp Schweiz Bsp Deutschland Bsp USA Bsp )
Fremdenlegion
-Info 1993
Aus SAMS-Info il

SCHWEIZER SOLDAT 12/95



	"Menschenführung" schon 1874 modern

